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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Hans Urban, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, 
Christian Hierneis, Paul Knoblach, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig, Christian 
Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auswirkungen der EU-Taxonomie-Verordnung auf die bayerische  
Forstwirtschaft 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über den Inhalt des EU-Regel-
werks zur Taxonomie (Stand November 2022) sowie die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen für die Forstbranche, die Waldbewirtschaftung und das forstliche Förder-
recht zur Gewährung von Subventionen in Bayern zu berichten. 

Dabei soll insbesondere auf folgende Punkte eingegangen werden: 

─ Welche forstlichen Akteure und Aktivitäten in Bayern sind konkret wie betroffen? 

─ Welche positiven Konsequenzen ergeben sich aus der Einwertung für den bayeri-
schen Forstsektor? 

─ Welche negativen Folgen sind zu erwarten? 

─ Erläuterung der Folgen durch die vorgeschlagene Klassifizierung in die drei Wald-
bewirtschaftungskategorien („naturnah“; „intensiv, gleichaltrige Mischung“; „intensiv 
gleichaltrige Monokultur“) anhand von bayerischen Praxisbeispielen. 

─ Auseinandersetzung mit den Vorwürfen und Forderungen der vor dem EuGH kla-
genden NGOs (u. a. Robin Wood Deutschland), vor allem hinsichtlich der Verbren-
nung von Waldbiomasse. 

─ Wie hat sich die Staatsregierung bisher eingebracht, wie wird sie dies zukünftig tun? 

 

 

Begründung: 

Die EU erarbeitet derzeit einen Delegierten Rechtsakt zur Taxonomie-Verordnung. 

Ein erster Entwurf wurde im November 2022 veröffentlicht, der auch die Waldbewirt-
schaftung behandelt und dabei konkrete waldbauliche Standards für die Waldbewirt-
schafter setzt. Der Grundgedanke der Verordnung, ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten anhand technischer Bewertungskriterien zu klassifizieren und in der 
Folge nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften und grüne Technologien durch einen In-
vestitionsfokus zu belohnen und zu fördern, ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Allerdings ist zu befürchten, dass die Prüfung von waldbaulichen Standards durch Kre-
ditinstitute und Behilfegeber zu unverhältnismäßigem Mehraufwand und Bürokratie für 
Waldbewirtschaftende führen würde. Auch die vorgesehene Besitzgrenze von 13 Hek-
tar, ab der ein Gutachten vom Waldbesitzenden notwendig wird, scheint willkürlich und 
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unverhältnismäßig. Seine Ablehnung äußerte jüngst auch der zuständige Bundesminis-
ter für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir in einem Schreiben an die EU-Kom-
mission. 

Ein im Holzzentralblatt Nr. 03_23 auf den Seiten 38/39 erschienener Artikel setzt sich 
aus wissenschaftlicher Sicht kritisch mit dem bisherigen Vorgehen der EU-Arbeits-
gruppe und den Konsequenzen für den Forstsektor auseinander. Die Autoren kommen 
dabei zu dem Schluss, die „Aktivitäten sind in ihrer jetzigen Form nicht wissenschaftlich 
fundiert, widersprechen den Taxonomie-Vorgaben und spiegeln eine einseitige Sicht 
auf den Erhalt der Biodiversität. Mit dem aktuellen Regelwerk werden forstwirtschaftli-
che Aktivitäten keine privaten Investitionen im Sinne der Taxonomie generieren und in 
Nachhaltigkeitsportfolios von Finanzmarktakteuren nicht vertreten sein. Damit könnte 
der Wald von zunehmend bedeutenden Finanzströmen abgeschnitten werden und In-
vestoren andere Wirtschaftssektoren für den klimafreundlichen Umbau und Optionen 
zur Reduzierung umweltschädlicher Treibhausgase suchen.“ 

Um den Ausgestaltungsprozess konstruktiv zu begleiten und nachteilige Entwicklungen 
für die bayerische Forstbranche (Waldbesitzende, Forstbetriebe, holzverarbeitende Be-
triebe etc.) auch hinsichtlich des Subventionsrechts abwenden zu können, ist eine in-
tensive Auseinandersetzung mit der Thematik notwendig. Der Bericht soll die hierfür 
notwendigen Fakten liefern. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Hans Urban u.a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/26266 

Auswirkungen der EU-Taxonomie-Verordnung auf die bayerische Forstwirt-
schaft 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Hans Urban 
Mitberichterstatter: Thorsten Schwab 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 61. Sitzung am 8. Feb-
ruar 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Leopold Herz 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Hans Urban, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Dr. Markus Büchler, 
Patrick Friedl, Christian Hierneis, Paul Knoblach, Rosi Steinberger, Martin 
Stümpfig, Christian Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/26266, 18/27829 

Auswirkungen der EU-Taxonomie-Verordnung auf die bayerische Forstwirtschaft 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über den Inhalt des EU-Regel-
werks zur Taxonomie (Stand November 2022) sowie die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen für die Forstbranche, die Waldbewirtschaftung und das forstliche Förder-
recht zur Gewährung von Subventionen in Bayern zu berichten. 

Dabei soll insbesondere auf folgende Punkte eingegangen werden: 

─ Welche forstlichen Akteure und Aktivitäten in Bayern sind konkret wie betroffen? 

─ Welche positiven Konsequenzen ergeben sich aus der Einwertung für den bayeri-
schen Forstsektor? 

─ Welche negativen Folgen sind zu erwarten? 

─ Erläuterung der Folgen durch die vorgeschlagene Klassifizierung in die drei Wald-
bewirtschaftungskategorien („naturnah“; „intensiv, gleichaltrige Mischung“; „intensiv 
gleichaltrige Monokultur“) anhand von bayerischen Praxisbeispielen. 

─ Auseinandersetzung mit den Vorwürfen und Forderungen der vor dem EuGH kla-
genden NGOs (u. a. Robin Wood Deutschland), vor allem hinsichtlich der Verbren-
nung von Waldbiomasse. 

─ Wie hat sich die Staatsregierung bisher eingebracht, wie wird sie dies zukünftig tun? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über zwei Anträge gesondert abzustimmen.

Zunächst lasse ich über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Containern nicht 

grundsätzlich strafrechtlich verfolgen" auf Drucksache 18/25920 abstimmen. Der fe-

derführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

empfiehlt die Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der FDP-Fraktion zustimmen möch-

te, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP sowie die fraktionslosen Abgeordneten Busch, 

Plenk und Klingen. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER 

und der CSU, die AfD-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Bayerbach. Stimm-

enthaltungen? – Bei Stimmenthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Swoboda. 

Hiermit ist dieser Antrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag von Abgeordneten der SPD-Frak-

tion betreffend "Lehrkräftemangel bekämpfen VII: Flächendeckend Systemadministra-

toren einstellen" auf Drucksache 18/26331. Der federführende Ausschuss für Bildung 

und Kultus empfiehlt Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 

SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP sowie die fraktionslosen Abgeord-

neten Busch und Swoboda. Gegenstimmen! – Bei Gegenstimmen der CSU-Fraktion, 

der Fraktion FREIE WÄHLER, der AfD-Fraktion sowie der fraktionslosen Abgeordne-
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ten Bayerbach, Klingen und Plenk. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Hiermit ist 

der Antrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD, der FREIEN WÄHLER, die CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-

Fraktion. Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Keine. Dann die Frage an die frak-

tionslosen Abgeordneten: Jeweils Enthaltung? – Das sind die fraktionslosen Abgeord-

neten Bayerbach, Klingen, Plenk und Swoboda, die sich jeweils enthalten. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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